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6. Beiblatt Beiblatt Bur Parlamentskorrespondenz 1'. Juli 1955 ' 

Anfralje 

\ 

dar Abg. Z e c h t 1, X neo h tel 8 d 0 r f e r, As t 1 und GeftOBSen 

an den Bunde~mini$ter par JU$t1B, 
betreffend gerichtliohe Untersuohung der widerrechtlichen I~nspruohna.hme 
~on M1tte~des Wohnhau8~iederaufbaÜfond8 für das Haus Matrei am Brenner, 

Hauptstrasse 5"6. 

-.-.-

Im J~e 195' wurde gegen die Besitzerin de'!' Liegenschaft Matre! 
am Brenner, Hauptstrasse 56, Johanna Euter, eine Voruntersuohung wegen 
Ver~achte$ des versuchten Verbrechens nach § 25 Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz 
eingeleitet. Das angegebene Gebäude 1st bereits im Je.hre 19'9 grös'stenteils , 

abgebrannt, und es wurde nach den Unterlagen der VersiOherung der ents t an-
, clene Schaden mit 4.000 RN vergtltet, da~ 1st, ein Betrac, der unter Ber\1ok ... 

siehtigung der damal~en Zahlungskraft die Grilse des Brandschadens unsohwer 
ab,schäts.en lässt. 

, Weiters diente das Gebäude vor dem Bra~d,hauptsächlich gaetgewerb­
lichen aber nicht WOhnzwecken, da es nur die Wohnräume für den Be~itzer 
enthielt. 

In Unkenntnis der Tatsaohel\, ,dass das' Raus bereit. 1m J8hz' 19'9 
grtSsstenteils durch Brand zerstHrt und nachher nur provisorisch fiir gewerb­
licheZwecke wieder instandgesetzt wurde und dass es vor dem Brandschadens­
tall nicht überwiegend Wohnzwecken gedient hat, bewill:l.s~e die Kommission 
türdenWOhnbaua~iederaufbau am 20,Jänner 195' einen Aufbaubeitrag von 
1,2&2.000 SChilling. Diese Zubillicungwar nur mögliCh, weil von seiten 

, der Besitzerin das Vorliegen ven zwei Vcraussetzungen behauptet wurde, nämlioh 
1. li~tritt' des Schadensfalles ,duro~ Ktiegseinwirkung und 
2. Vberwiecen de8Wohnung.~weckea vor Eintritt des Sohadensfalles. 

Sowohldieer.te Untersuch~, die 1n der Folge ei~estelltwurde, 
&1. auch die auf Grund aer neuerlichen Anzeige der Fondsverwaltun, für den 
.dhnhau8~iederaufbau Beführte Untereuchuns wurden nach Ansicht der unter­
seiC,Meten Abgeordneten in keiner Weise mit jener Gründlichkeit durchge­
führt. die erforderliohWär~ um die be.tehenden ~idersprüQhe zu klären. 
Zur Be~ung dieser Ansicht führen 41e unterzeichneten Abgeordneten die 
nach.tehen4~nl'at8achen _ • 
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])ie Einstellung der ersten Untersuch~ 'gründete sich vor 

allem all! vorgelegte Liohtbilder, die den Bombensohaden zeigen sollten. 

Was aber die I,1chtbilde~ nicht zeigten, wohl aber duroh unparteiisohe .. 
Ze~gen leioht zu ermitteln gewesen wäre, 1st Q:i(~ Tatsaohe, daß in der 

Brandru.ine ein Tischler seine "erkstatt etabliert hatte, der auf seine 

Kosten das provi.sorische Dach aufsetzen ließ. SQweitdie unterzeichnß- I 

te.n Abgeordneten f~ststellen konnten, hat das Gericht s(ti~ Einetel-: 

11l,ngsvel"fügung auf die Aussage ~es Zeu:'5en Ing.Konl~ad ~lank eestützt. 

Was dem' GQri~ht aber verborgen geblieb(?n ist, il'Jt das unmi tteJ:bal"e per ... 

. Sqnl:che Inte~esse des Zeugen am Wiederaufball die_sea Hauses, v/ei;!. er die 

,in seinem HallS befindliohen Mieter in dem. ZIl er'ballanden HallS untarzu ... 

bringen trachtete, um die freigewordenen Wohnungen in Fremdenzimmer 

umwandeln_zU. können. Was weiters 'dem Gericht nicht auffiel, ist der 

Widerspruch in d~r AllSsage des Zeugen Zimmerpolier Johann Rapp, der den 

"Jrandschaden als geringfügig beze ichne t, 'den die Ve:rsicherllng mi t df:lr 

ansehnlichen Summe von 4.000 RM vergütete. Selbst dem Laien ist die 

richtige Ylertung eines Brandschadens an einem· einstöckigen H'ns un-
o • I . . 

sohwer möglich, wenn er weiß,.daß der geaamteDachstuhl dem Brande zum 

Opfe~ gefallen ist und darüber hinaus die In~enteile des Hau.ses mit 

Ausnahme der Bauptmallorn vernichtet wurqen. 

Aber selbst wenn der Brandsohaden zweifelhaft wäre und eher 

ein Bombenschaden angenommen werd~n könnte, hat das Gericht weder im . 

ersten nooh im zweiten Verfahren die- zweite Haupttrage gepritft und Iln .. 

tersucht, ob das HallS vorher _üborwi.egend Wohnzweoken gCldient hat. Die 

Wlterzeichneten Abgeordneten '!,vollen nioht annehmen, daß die Untcr­

suchunsdisser Frage mit Absicht vernaohlässigt wurde, um nicht. aus 

die8sm'Gr~d vine mißbräuchliche.lnansprllchnahme der Fondamittel naoh~ 

auweisen. Eine Untersuohllrtg dieser Frage ist schon deshalb leicht, weil 

die angeblich vor Ei~tri tt des Sohad'3na dort wohnhaften Mieter doch 

leioht auszuforsohen wären. Die Frage ist daher bereOhtigt. warum das 

Ger~oht zur Klarstellurig dieses Umstandes nicht zu dieser einfachon 

und eindeutigen Beweismöglichkeit gegriffen hat. Denn wenn in diosam 
~ . . 

Haus nur der Besitzer wohnte und dia übrisen Räumlichkeiten für seinen 

gastge~erbliohen Betrieb verwendete, dann kann es keinen Zweifel 

darüber gaben. daß das HallS n10 übervdegendWohnzwecken gedient hat. 

Damit ist auoh die Berechtig~ng, für den "Wiederallfbau Fondsmittol in 
, 

Anspruoh zu nehmen_ eindeutig weggefallen. 
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Inwi~weit einzelne Gemeindeft<.nktionäre sich gegen § 209 Stra.fgese~z 

vorsangen haben, entzieht sich. der Kenntnis clm: unterzeichneten Abgeordne­

ten. 

Mit Ersta.unen muss festgestellt ~erden, dass auch das zweite auf 

Grund einer weiteren Anzeige ~er Fondsverwaltung eingeleitete Verfahren 

mangelhaft blieb,. da es auf die Frage des überwiegenden Wohnoharakters 

des Hauses nicht einging. 
\ . 

Aus allen diesen GrUnden kann die Art der bisherigen Untersuchungen 

4ie anfragenden.Abgeordneton nicht zU:f;riedenstel1ell. Die Naohforschungen 

hinsiohtlich des behaupte'liel1 Bomb.ensohadens waren niohtgründl ich genug 

und jena hinsiohtlioh der Frage, ob das Gebäud~ vor Eintritt das angoblt­

chen Bombensohadens überwiegend Wohnzwecken gedient hat, wurden überhaupt 

nioht geführt. 

Die unterfertigten Abgeordneten können nicht beurteile,n, ob die Wie~ 

derbe trauung desselben Gerichtes angesichts der bi~herigen ma.ngelhaften 

Untersuchungen mit einer neuerlichen Untersuchung zweckmäss1g ist.' Dem Ap,­

sehen der Justiz wäre gewiss besser gedient, wenn, zur Klarstellung des 

Saohverhaltes ein anderes Gericht deleg~ert würde. 

Im Interesse der .P.J.lgemeinhei t muss verlangt werden, dass dia Justiz­

behördenjedem Verdaoht des Missbrauches effentlioher Mittel, die da.duroh 

den wirklich Bedürf~igen entzogen werden, sofort naohgehen'und alle Umstän~ 

degrUndli·oh prüfen. 

Die unter~eiohneten Abgeordneten riohten daher an den Herrn Bundes­

minister für Justiz die nachstehenden 

~ n_r~JL.~!L':" 
1.) Ist der Herr Bundesminister'bereit) strenge zu prüfen,ob das 1andesge .. 

riobt Innsbruok die Vor\Ultersuohung in diesem Fal~ gründlioh'und ein­

gehend geführt ha.t? 

2.) Ist der Herr Bundesminister bereit, da.s Lendesgerioht Innsbruok ~nd 

im Fa.lle der Delegierung eines anderen Geriohtes dieses anzuweisen, 

die Untersuohung wieder aufzunehmen und besonders auch die Frage erst­

malig zu· prüfen, ob das oben a:r..geführte Gebäude vor Eintritt des 

Sohadensfalles überwiegend Wohuzwecken gedient hat? 

('MJI.,·-o-~-.-
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